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Reiseversicherung 
Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
HanseMerkur Reiseversicherung AG  

Deutschland HRB Hamburg 19768  Reise-Krankenversicherung  

Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschlie-
ßend. Einzelheiten zu Ihrem Versicherungsvertrag erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungs-
schein. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  

Wir bieten Ihnen eine Reise-Krankenversicherung an. Mit dieser erhalten Sie Versicherungsschutz und Serviceleistungen auf Reisen. 
 

 

Was ist versichert? 

Unter anderem erstatten wir ihnen die Kosten für  

  ambulante und stationäre Behandlungen  

  schmerzstillende Zahnbehandlungen  

  Medikamente und Verbandmittel  

  Rücktransport 

  Bestattung oder Überführung 

 
 

 
Was ist nicht versichert? 

  Behandlungen von denen feststand, dass sie bei plan-
mäßiger Durchführung der Reise stattfinden mussten. 

  Behandlungen, die der alleinige Grund oder einer der 
Gründe für den Antritt der Reise waren. 

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

!  Wir können die Leistungen auf einen angemessenen 
Betrag herabsetzen, wenn die Heilbehandlung das 
medizinisch notwendige Maß übersteigt oder die Kosten 
der Heilbehandlung das ortübliche Maß übersteigen 

 

 

Wo bin ich versichert? 

   Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich. 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

 Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen. Unter 
anderem müssen Sie  

  uns unverzüglich informieren, wenn eine stationäre Behandlung erforderlich wird. 

  alle Auskünfte zum Schadenfall wahrheitsgemäß und vollständig machen. 
 

 

Wann und wie zahle ich? 

 Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob 
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 

 Versicherungsschutz beginnt mit dem Reiseantritt. Eine Reise gilt mit dem Grenzübertritt ins Ausland als angetreten. Der 
Versicherungsschutz endet mit Beendigung der Reise mit dem Grenzübertritt ins Heimatland. 

 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

 Ihr Vertrag endet mit der Beendigung Ihrer Reise, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündi-
gungsrecht ist nicht vorgesehen. 
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Sie erhalten in diesem Informationsblatt einen kurzen Überblick über Ihren Versicherungsschutz. Diese Informationen sind nicht abschlie-
ßend. Einzelheiten zu Ihrem Versicherungsvertrag erhalten Sie von uns mit den Versicherungsbedingungen und dem Versicherungs-
schein. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch 

Um welche Art von Versicherung handelt es sich?  

Wir bieten Ihnen eine Reiseversicherung an. Mit dieser erhalten Sie Versicherungsschutz und Serviceleistungen auf Reisen. 
 

 

Was ist versichert? 

Reise-Haftpflichtversicherung 
Von Ihnen verursachte Schäden 

  als Teilnehmer im Straßenverkehr als Fußgänger oder 
Radfahrer 

  bei der Ausübung von Sport 

  als Bewohner einer gemieteten Ferienwohnung oder 
eines Ferienhauses 

Reise-Unfallversicherung 

  Invaliditätsleistung bei dauerhafter Beeinträchtigung 

  Todesfallleistung, wenn der Tod unfallbedingt innerhalb 
eines Jahres eintritt 

Notfallversicherung 

  Organisation Ihrer Rückreise bei Krankheit oder Unfall 

  Beschaffung eines Anwalts und Dolmetschers bei 
Strafverfolgung 

  Bei Verlust von Zahlungsmitteln und Dokumenten: 

Bargelddarlehen, Kartensperrung, Ersatzbeschaffung 

Wie hoch ist die Versicherungssumme? 

  Die Versicherungssumme vereinbaren wir mit Ihnen 
individuell. Die Summen können Sie Ihrem Versiche-
rungsschein entnehmen. 

 
 

 
Was ist nicht versichert? 

  Einige Fälle schließen wir vom Versicherungsschutz aus 
z.B. Schäden durch Krieg, Bürgerkrieg oder kriegsähnli-
che Ereignisse oder durch arglistige Täuschung oder 
Vorsatz herbeigeführte Schäden. 

Reise-Haftpflichtversicherung 

  Führen von Kraftfahrzeugen 

  Halten von Hunden und Pferden 

  Gebrauch von Waffen aller Art 

Reise-Unfallversicherung 

  Krankheiten (z.B. Diabetes, Gelenksarthrose, Schlagan-
fall) 

  Kosten für ärztliche Heilbehandlung 

  Sachschäden (z.B. Brille, Kleidung) 

Notfallversicherung 

  Es besteht kein umfassender Krankenversicherungs- 
und Unfallversicherungsschutz 

  Einige unserer Geldleistungen erfolgen nur als Darle-
hen. Das bedeutet, dass Sie uns den Betrag innerhalb 
eines Monats zurückerstatten müssen. 

 

 

Gibt es Deckungsbeschränkungen? 

!  Schäden aufgrund der Verwirklichung politischer Gefah-
ren sowie Pandemien. 

!  Schäden aufgrund von Ereignissen, mit denen zur Zeit 
der Buchung zu rechnen war 

!  Krankheit die den Umständen nach als eine psychische 
Reaktion auf einen Terrorakt, innere Unruhen, Kriegser-
eignisse, ein Flugunglück oder eine Naturkatastrophe 
oder aufgrund der Befürchtung von Terrorakten, inneren 
Unruhen, Kriegsereignissen oder Naturkatastrophen 
aufgetreten ist. 

 

 

Wo bin ich versichert? 

   Der Versicherungsschutz besteht für Reisen im vertraglich vereinbarten Geltungsbereich 

 

 

Welche Verpflichtungen habe ich? 

   Bei Abschluss der Versicherung müssen Sie alle Fragen wahrheitsgemäß beantworten. 

   Wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist, ergeben sich für Sie einige Verpflichtungen, denen Sie nachkommen müssen. Unter 
anderem müssen Sie den Schaden so gering wie möglich halten. Dazu gehört unter anderem, dass Sie 

  uns in der Reise-Haftpflichtversicherung unverzüglich informieren, wenn ein Schadenfall eingetreten ist. 

  in der Reise-Unfallversicherung im Schadenfall sofort einen Arzt aufsuchen. 
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Wann und wie zahle ich? 

 Die Prämie ist sofort bei Vertragsabschluss fällig. Sie zahlen gemäß Ihrer bei Vertragsabschluss gewählten Zahlungsart. Ob 
und wann Sie weitere Prämien zahlen müssen, ist im Versicherungsschein genannt. 

 

 
Wann beginnt und endet die Deckung? 

 Der Versicherungsschutz beginnt mit Antritt der versicherten Reise und endet zu dem vereinbarten Zeitpunkt, spätestens mit 
Beendigung der Reise. 

 

 

Wie kann ich den Vertrag kündigen? 

 Ihr Vertrag endet mit der Beendigung Ihrer Reise, spätestens zum vereinbarten Versicherungsende. Ein besonderes Kündi-
gungsrecht ist nicht vorgesehen. 

 


